
Immobilienwirtschaftsrecht 
Köln, 05.10.2021 
  

  

LEGAL UPDATE 

1 

 
 
Im GÖRG Newsletter Immobilienwirtschaftsrecht 02.2018 
wagten wir einen Ausblick auf die grunderwerbsteuerliche 
Zukunft von Share Deals. Die Finanzministerkonferenz 
stellte damals, im Juni 2018, ihre Pläne für eine Reform 
des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) vor. Der Ge-
setzgeber verfolgte das Ziel, Lücken zu schließen, die bis-
lang insbesondere von größeren Marktteilnehmern ausge-
nutzt wurden, um Immobilientransaktionen durchzuführen, 
ohne Grunderwerbsteuer auszulösen. 
 
Nunmehr, rund drei Jahre später, ist die Reform umge-
setzt. Die Änderungen entsprechen weitestgehend dem 
Vorschlag aus dem Juni 2018. Die Änderungen sind seit 
dem 1. Juli 2021 in Kraft. Die bislang geltenden Beteili-
gungsgrenzen von 95 Prozent wurden auf 90 Prozent ab-
gesenkt und die Fünfjahreszeiträume auf zehn Jahre ver-
längert.   
 
Daneben ist mit § 1 Abs. 2b GrEStG eine gänzlich neue 
Vorschrift eingeführt worden, wonach nun – wie zuvor 
schon bei Personengesellschaften – auch bei Kapitalge-
sellschaften der bloße Gesellschafterwechsel Grunder-
werbsteuer auslösen kann.  
 
Das Grundprinzip 
Der Grunderwerbsteuer unterliegen nicht nur Rechts-
vorgänge, welche sich unmittelbar auf ein Grundstück 
beziehen (Asset Deals), sondern auch bestimmte 
Übertragungen von Anteilen an grundstücksbesitzen-
den Gesellschaften. 
 
In diesem System der sogenannten Share Deals konnten 
bislang im Wesentlichen zwei Tatbestände unterschieden 
werden: 
 
Der erste Tatbestand (§ 1 Abs. 2a GrEStG) betrifft nur Per-
sonengesellschaften, also in der Praxis vor allem Kom-
manditgesellschaften (einschließlich GmbH & Co. KG). Bei 
einer Änderung im Bestand der Gesellschafter der Perso-
nengesellschaft wurde danach bislang Grunderwerbsteuer 
ausgelöst, wenn sich innerhalb eines Zeitraums von fünf 
Jahren direkt oder indirekt ein Gesellschafterwechsel von 
mindestens 95 Prozent vollzog. Hierdurch sollen solche  

 
 
Sachverhalte der Grunderwerbsteuer unterliegen, in de-
nen aufgrund des umfassenden Wechsels im Bestand der 
Gesellschafter quasi eine „neue“ Gesellschaft involviert 
und insoweit ein Rechtsvorgang betreffend das Grund-
stück selbst angenommen werden kann. Irrelevant ist, auf 
wie viele Neugesellschafter sich die 95 Prozent beziehen; 
das heißt, auch eine Verteilung auf beliebig viele Neuge-
sellschafter löst Grunderwerbsteuer aus, ohne dass einer 
von ihnen eine bestimmte Mindestbeteiligung innehaben 
muss.  
 
Der Tatbestand des § 1 Abs. 2a GrEStG findet keine An-
wendung auf Kapitalgesellschaften. Das heißt, bei einer 
GmbH konnte durch einen bloßen Wechsel im Gesell-
schafterbestand bislang keine Grunderwerbsteuer ausge-
löst werden (vorausgesetzt es kam nicht zu einer Anteils-
vereinigung).  
 
Der zweite Tatbestand (§ 1 Abs. 3 GrEStG) hingegen fin-
det nicht nur auf Personen-, sondern auch auf Kapitalge-
sellschaften Anwendung. Hiernach unterlag es bislang der 
Grunderwerbsteuer, wenn sich (vereinfacht) mindestens 
95 Prozent der Anteile an einer Personen- oder Kapitalge-
sellschaft in der Hand eines Erwerbers vereinigten. Anders 
als für den beschriebenen § 1 Abs. 2a GrEStG war es in-
soweit nicht erforderlich, dass sich diese sogenannte An-
teilsvereinigung innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
vollzog. Für die Fälle der wirtschaftlichen Beteiligung (§ 1 
Abs. 3a GrEStG) gilt das gleiche Prinizip. 
 
Der neue Tatbestand 
Die wichtigste Änderung kommt mit dem neuen  
§ 1 Abs. 2b GrEStG.  
 
Unter denselben Voraussetzungen wie beim bereits exis-
tenten § 1 Abs. 2a GrEStG, der nur Personengesellschaf-
ten erfasst, wird nach dem neuen § 1 Abs. 2b GrEStG nun 
auch bei Kapitalgesellschaften Grunderwerbsteuer ausge-
löst, wenn sich innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren 
der Gesellschafterbestand derart ändert, dass mindestens 
90 Prozent der Anteile auf neue Gesellschafter übergehen. 
Damit sind die bislang möglich gewesenen Co-Investoren-
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Modelle, bei denen ein Hauptinvestor die Anteile knapp un-
terhalb der tatbestandsauslösenden Beteiligungsschwelle 
erwarb und ein Co-Investor gleichzeitig die verbleibenden 
Anteile (sogenannte Club Deals), nunmehr ausgeschlos-
sen.  
 
Zur Vermeidung einer übermäßigen Besteuerung enthält  
§ 1 Abs. 2c GrEStG eine sogenannte Börsenklausel. Diese 
Ausnahmeregelung soll jedenfalls für solche Anteilsüber-
tragungen gelten, die aufgrund eines Geschäfts über einen 
qualifizierten Börsenplatz, einen äquivalenten Dritthan-
delsplatz oder ein sonstiges der Verordnung (EU) 
Nr. 600/2014 (MiFIR) unterfallendes, multilaterales Han-
delssystem (MTF) erfolgen. 
 
Die weiteren Verschärfungen 
Zudem sind die bislang bestehenden Vorschriften ver-
schärft worden. 
 
Die Verwirklichung des Tatbestands des § 1 Abs. 2a 
GrEStG konnte in der Vergangenheit vermieden werden, 
indem man den 95-prozentigen Gesellschafterwechsel 
über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren ausdehnte.  
 
Die Neuregelung hat nunmehr diesen Fünfjahreszeitraum 
auf zehn Jahre ausgedehnt und die 95-Prozent-Schwelle 
auf 90 Prozent herabgesetzt. Diese Schwellen gelten auch 
im neuen § 1 Abs. 2b GrEStG.  
 
Auch die Anteilsvereinigung des § 1 Abs. 3 GrEStG kam 
bislang nicht zum Tragen, wenn ein 94,9-Prozent-Investor 
gemeinsam mit einem 5,1-Prozent-Investor alle Anteile an 
einer grundbesitzenden GmbH übernahm. Erst die spätere 
Übernahme der verbleibenden 5,1 Prozent (nunmehr 10,1 
Prozent) nach Ablauf von fünf (nunmehr zehn) Jahren 
löste Grunderwerbsteuer bezogen auf den Kaufpreis für 
die verbleibenden Anteile aus. Zuvor war bereits durch 
Einfügung des Tatbestands des § 1 Abs. 3a GrEStG eine 
wirtschaftliche Anteilsvereinigung als Steuertatbestand 
eingeführt worden. Unter der Neuregelung liegt die bishe-
rige 95-Prozent-Grenze auch hier nun bei 90 Prozent. 
 
Die neuen Beteiligungsgrenzen sind grundsätzlich für ab 
dem 1. Juli 2021 verwirklichte Erwerbsvorgänge anzuwen-
den. Unter Annahme der alten Beteiligungsgrenzen aufge-
stellte Erwerbsstrukturen dürften, soweit der vormalige 
Fünfjahreszeitraum noch nicht abgelaufen ist, nicht mehr 
zu einem grunderwerbsteuerfreien Erwerb führen. 
 
Weiterhin gelten die alten Regelungen mit der Schwelle 
von 95 Prozent subsidiär fort. Hierdurch soll vermieden 
werden, dass eine Beteiligung an einer grundbesitzenden 

Kapitalgesellschaft von aktuell zum Beispiel 94,9 Prozent 
auf 100 Prozent aufgestockt werden kann. Für Personen-
gesellschaften gilt Vertrauensschutz, wenn die bisherige 
fünfjährige Frist zum 1. Juli 2021 bereits abgelaufen ist. 
 
Es bestehen zahlreiche rechtliche Unsicherheiten im Hin-
blick auf die Neuregelungen. Anders als § 1 Abs. 3 und 3a 
GrEStG enthält § 1 Abs. 2b GrEStG zum Beispiel keine 
Subsidiaritätsregel, nach der § 1 Abs. 2a GrEStG vorran-
gig anzuwenden ist. Rechtsvorgänge, die beide Tatbe-
stände erfüllen, sind jedoch durchaus denkbar. Da auch 
die Anrechnungsvorschrift des § 1 Abs. 6 GrEStG auf die 
beiden Tatbestände nicht anwendbar ist, stellt sich die 
Frage, ob durch denselben Vorgang mehrfach Grunder-
werbsteuer ausgelöst werden könnte. 
 
Die Folgen für die (Beratungs-)Praxis 
Herkömmliche Club Deals und RETT-Blocker-Struktu-
ren sind nicht mehr möglich. 
 
Die Konsequenzen der Neuregelung für die unternehmeri-
sche Transaktionspraxis sind immens. Die Einführung des 
§ 1 Abs. 2b GrEStG führt dazu, dass ein vollständiger Ab-
verkauf der Anteile an einer grundbesitzenden Kapital- 
gesellschaft (also ein Exit von 100 Prozent) nicht mehr 
ohne Anfall von Grunderwerbsteuer möglich ist. Der bishe-
rigen Praxis der Club Deals und RETT-Blocker-Strukturen, 
das heißt des Erwerbs von 94,9 Prozent durch den 
Hauptinvestor und die Übernahme des restlichen Anteils 
von 5,1 Prozent durch den „mitgebrachten“ Co-Investor, ist 
durch die Einführung des § 1 Abs. 2b GrEStG die Grund-
lage entzogen. 
 
Nach der Reform kann die Grunderwerbsteuer bei Share 
Deals künftig nur noch vermieden werden, wenn – auf-
grund der Absenkung der Beteiligungsgrenzen von 95 Pro-
zent auf 90 Prozent – maximal 89,9 Prozent der Anteile an 
der grundbesitzenden Gesellschaft verkauft werden und 
ein Ankerinvestor als sogenannter Altgesellschafter ver-
bleibt, der die restlichen 10,1 Prozent an der grundbesit-
zenden Gesellschaft hält. Für weitere zehn Jahre darf es 
zu keinen (mittelbaren) Anteilsverschiebungen in Höhe 
von mindestens 90 Prozent kommen. Als solche Ankerin-
vestoren können sich langfristig orientierte Investoren eig-
nen, zum Beispiel natürliche Personen oder Stiftungen. Als 
Ankerinvestor kommt auch der Verkäufer in Betracht, 
wenn dieser 10,1 Prozent der Anteile an der immobilien-
besitzenden Gesellschaft für mindestens zehn Jahre zu-
rückhält. Möglicherweise wird sich hier auch ein neuer 
Markt bzw. eine neue Investorenklasse herausbilden. 
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Bei Projektentwicklungen kann es sich anbieten, den spä-
teren Erwerber möglichst frühzeitig vor dem Erwerb der 
Immobilie an der Projektgesellschaft zu beteiligen. 
 
Wahrscheinlich ist auch, dass Immobilien in Zukunft wie-
der vermehrt durch Asset Deals erworben werden. Denn 
wenn der Anfall von Grunderwerbsteuer ohnehin nicht ver-
mieden werden kann, könnte es sich für den Erwerber an-
bieten, etwa ohne Durchführung einer Share Deal Due  
Diligence einen einfacheren Asset Deal umzusetzen, ohne 
rechtliche Risiken über einen Share Deal mit einkaufen zu 
müssen. 
 
Zudem hat die Reform zur Folge, dass sich für Kapitalge-
sellschaften mit inländischem Grundbesitz erhöhte Dekla-
rations- und Überwachungspflichten ergeben. Denn je 

nach Anteilseignerstruktur kann die Überwachung der re-
levanten (mittelbaren) Anteilsübertragungen ausgespro-
chen aufwendig, komplex und ggf. sogar unmöglich sein. 
Auch außerhalb des Immobiliensektors (zum Beispiel in  
international aufgestellten Konzernen mit einer nicht bör-
sennotierten ausländischen Holding) können Umstruktu-
rierungen der Gruppe zum Anfall von Grunderwerbsteuer 
führen, ohne dass der betreffende ausländische Konzern 
bzw. seine deutsche (grundbesitzhaltende) Tochtergesell-
schaft davon Kenntnis hat.  
 
Während bei Immobilientransaktionen immer noch etwas 
Gestaltungspotenzial verbleibt, kann die Grunderwerb-
steuer für Unternehmen außerhalb der Immobilienwirt-
schaft zu einer echten Unternehmenssteuer werden. 
  

 
 
Hinweis  
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen Sie bei Fragen bitte Ihren 
gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. die Autoren Dr Adalbert Rödding und Sven Uetermeyer unter +49 221 33660-760 oder ARoedding@GOERG.de oder 
SUetermeyer@GOERG.de an. Informationen zum Autor finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 
 
Unsere Standorte  
GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
BERLIN  
Kantstraße 164, 10623 Berlin 
Tel.: +49 30 884503-0, Fax: +49 30 882715-0  
 
FRANKFURT AM MAIN  
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 170000-17, Fax: +49 69 170000-27 
 
HAMBURG 
Alter Wall 20–22, 20457 Hamburg 
Tel.: +49 40 500360-0, Fax: +49 40 500360-99 
  

KÖLN  
Kennedyplatz 2, 50679 Köln  
Tel.: +49 221 33660-0, Fax: +49 221 33660-80 
 
MÜNCHEN  
Prinzregentenstraße 22, 80538 München   
Tel.: +49 89 3090667-0, Fax: +49 89 3090667-90 
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